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Eidgenössische Volksinitiative  

«Stop der Hochpreisinsel – für faire Preise (Fair-Preis-Initiative)» 

 

Die Volksinitiative lautet:  

Die Bundesverfassung1 wird wie folgt geändert:  

 

Art. 96 Abs. 1  
1 Der Bund erlässt Vorschriften gegen volkswirtschaftlich oder sozial schädliche Auswirkungen von 
Kartellen und anderen Wettbewerbsbeschränkungen. Er trifft insbesondere Massnahmen zur 
Gewährleistung der diskriminierungsfreien Beschaffung von Waren und Dienstleistungen im Ausland 
sowie zur Verhinderung von Wettbewerbsbeschränkungen, die durch einseitiges Verhalten von 
marktmächtigen Unternehmen verursacht werden.  

 

Art. 197 Ziff. 122  

12. Übergangsbestimmung zu Art. 96 Abs. 1  
1 Bis zum Inkrafttreten der gesetzlichen Bestimmungen erlässt der Bundesrat innerhalb zweier Jahre 
nach Annahme der Änderungen von Artikel 96 Absatz 1 durch Volk und Stände die erforderlichen 
Ausführungsbestimmungen.  
2 Die Ausführungsbestimmungen von Bundesversammlung und Bundesrat folgen den nachstehenden 
Grundsätzen:  

a. Die Verhaltensweisen, die für marktbeherrschende Unternehmen unzulässig sind, sind auch 
für Unternehmen unzulässig, von denen andere Unternehmen in einer Weise abhängig sind, 
dass keine ausreichenden und zumutbaren Möglichkeiten bestehen, auf andere Unternehmen 
auszuweichen (relativ marktmächtige Unternehmen).  

b. Marktbeherrschende und relativ marktmächtige Unternehmen verhalten sich vorbehältlich einer 
Rechtfertigung aus sachlichen Gründen unzulässig, wenn sie die Möglichkeit für Nachfrager 
einschränken, Waren oder Dienstleistungen, die in der Schweiz und im Ausland angeboten 
werden, im Staat ihrer Wahl zu den dort von den Unternehmen praktizierten Preisen zu beziehen; 
Preisdifferenzierungen bleiben zulässig, solange Unternehmen nicht wettbewerbswidrige Ziele 
verfolgen und keine Wettbewerbsverzerrungen verursachen.  

c. Unternehmen dürfen durch einseitiges Verhalten die Beschaffung der von ihnen exportierten 
Waren im Ausland einschränken, wenn diese Waren ins Produktionsland reimportiert und dort 
ohne weitere Bearbeitung weiterverkauft werden sollen.  

d. Relativ marktmächtige Unternehmen sind bei unzulässigem missbräuchlichem Verhalten von 
direkten kartellrechtlichen Sanktionen ausgenommen.  

e. Der diskriminierungsfreie Einkauf im Online-Handel ist grundsätzlich zu gewährleisten, 
insbesondere durch eine Bestimmung gegen unlauteren Wettbewerb.  

_______________ 
1 SR 101  
2 Die endgültige Ziffer dieser Übergangsbestimmung wird nach der Volksabstimmung von der Bundeskanzlei festgelegt. 


